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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.07.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

BAO §21;

ErbStG §3 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Der Tatbestand der freigiebigen Zuwendung des § 3 Abs. 1 Z 2 ErbStG knüpft an einen wirtschaftlichen Vorgang an und

ist daher der wirtschaftlichen Betrachtungsweise im Sinn des § 21 BAO zugänglich.
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